
I 

 

H a u s h a l t s s a t z u n g 
 
 

der Stadt Schleusingen für die Haushaltsjahre  2010  und 2011  
 
 
 
 

1. Aufgrund §§ 53 ff der Thüringer Kommunalordnung vom 16. August 1993, in der Fassung vom 28. Januar 2003, zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 08. April 2009 erlässt die Stadt Schleusingen folgende Haushaltssatzung: 

 
 

§  1 
 
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für die Haushaltsjahre  2010 und 2011  wird hiermit festgesetzt; er schließt 
 
 

 
 

 
2010 

 
2011 

 
   
im Verwaltungshaushalt    

   
in den Einnahmen und Ausgaben mit 5.065.000 € 5.234.500 € 

   
Im Vermögenshaushalt    
   

in den Einnahmen und Ausgaben mit 4.182.000 € 2.311.000 € 
   

ab.   
 



II 

 
 

§  2 
 
1)  Die Stadt  Schleusingen hat  keine Kreditaufnahmen  für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vorgesehen. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
§  3 

 
Die Stadt  Schleusingen setzt  keine Verpflichtungsermächtigungen  im Vermögenshaushalt fest. 
 
 

 
2010 

 
0,00 € 

 
2011 

 
0,00 € 

 
 

 
 
 
 
      

 
2010 

 
0,00 € 

 
2011 

 
0,00 € 



III 

      
 
 

        §  4 
 
 
 
Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt: 
 
 
 
 
 

                                                                                      2010                                                               2011 
 
 
 
1. Grundsteuer  
 
a)  für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe 
     (Grundsteuer A)                                                                                    300   v. H.                                                          300   v. H. 
 
b)  für die Grundstücke (Grundsteuer B)                                                    350   v. H.                                                          350   v. H. 
 
 
2.  Gewerbesteuer                                                                                    300   v. H.                                                          300   v.H. 
 
 
 

 
 
 
 



IV 

§  5 
 
1)  Der Höchstbetrag der Kassenkredite  zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem  Haushaltsplan der Stadt Schleusingen wird für    
 
 
 

 
 
 festgesetzt. 
 
 
 

§  6 
 
Als Anlage gilt der Stellenplan. 

 
 

§ 7 
 
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2010 in Kraft. 
 
 
 
 
Schleusingen, den 16.11.2009 
                                                                                     Stadt Schleusingen 
  
 
                        - Siegel - 
                                                                                     gez.Klaus Brodführer 
                                                                                      Bürgermeister 
 

2010                                       auf 500.000,00 € 
2011                                       auf 500.000,00 € 



V 

 
 
 
2. Das Landratsamt Hildburghausen hat mit Schreiben vom 09.11.2009, AZ 15-GM/0608-09 den Eingang der Haushaltssatzung und des 
Haushaltsplanes für die Haushaltsjahre 2010 und 2011  bestätigt. Die Haushaltssatzung enthält keine genehmigungspflichtigen Bestandteile. 
 
3. Der Haushaltsplan liegt in der Zeit vom 30.11.2009 bis 15.12.2009 öffentlich in der Stadtverwaltung, Markt 9, Kämmerei, während der 
allgemeinen Dienststunden aus. 
 
 
 
 
Schleusingen, den  16.11.2009 
 
 
 
 
gez. Klaus Brodführer 
Bürgermeister 
 
 
 
 
 


